
  

                
 
Berlin, 15. Januar 2021 
 
Deutscher Mieterbund, Paritätischer Gesamtverband,  
Deutsche Umwelthilfe und Sozialverband Deutschland: 
 
Sozial- und Umweltverbände fordern gerechte Verteilung der 

CO2-Kosten im Mietsektor 
Weitergabe des CO2-Preises an Mieter sofort unterbinden 

 
Mit der Einführung des CO2-Preises zum 1. Januar 2021 werden im Gebäudesektor die Kosten 
zu 100 Prozent an die Mieterinnen und Mieter durchgereicht. Dadurch verpufft der Effekt der 
CO2-Bepreisung im Mietwohnbereich völlig. Vermieter werden nicht zum Austausch ihrer 
Heizanlagen angehalten, da sie die Kosten vollständig umlegen können. Mieterinnen und Mieter 
stehen trotz Corona-Krise und wirtschaftlicher Folgen vor steigenden Heizkosten, die allein 
dieses Jahr in einer durchschnittlichen Wohnung bis zu 125 Euro betragen können.  
 
Die Bundesregierung hatte bereits im 2019 verabschiedeten Klimaschutzprogramm 
angekündigt, Änderungen im Mietrecht zu prüfen, um die Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung 
zu begrenzen. Dazu liegen seit September 2020 von den SPD-geführten Bundesministerien für 
Umwelt, Justiz und Finanzen Vorschläge vor, die vom Koalitionspartner ignoriert wurden. Laut 
Medienberichten soll jetzt von den beteiligten Ministerien ein Fahrplan erstellt werden, um 
Lösungen zur Verteilung der CO2-Kosten zu erarbeiten. Dass dabei die Effizienzklassen des 
Gebäudes stärker berücksichtigt werden sollen, ist zwar grundsätzlich zu begrüßen. Aufgrund 
der fehlenden Vergleichbarkeit und rechtlichen Belastbarkeit der unterschiedlichen 
Energieausweis-Typen, ist aber eine praktische und vor allem schnelle Umsetzung dieser 
Lösung nicht zu erwarten. 
 
Der Deutsche Mieterbund, der Paritätische Gesamtverband, die Deutsche Umwelthilfe und 
der Sozialverband Deutschland fordern daher eindringlich eine sozial gerechte und 
klimapolitisch wirksame Verteilung der Kosten. Die Umlage des CO2-Preises auf Mieterinnen 
und Mieter, die am 01.01.2021 begonnen hat, muss schnellstmöglich unterbunden werden.  
Dafür sind folgende Gründe ausschlaggebend: 
 
! Die verschiedenen Energieausweis-Typen (Verbrauchs- und Bedarfsausweis, alte und neue 

Energieausweise) führen zu nicht vergleichbaren Effizienzklassen. Es ist noch eine Vielzahl 
älterer Ausweise im Umlauf, auf denen die Effizienzklasse für Wohngebäude fehlt. Zudem 
sind die Angaben dieser Ausweise mit heutigen energetischen Standards nicht vergleichbar. 
Die Zuordnung der Vergleichswerte ist nur auf Ausweisen realistisch, die nach dem 1. Mai 
2014 ausgestellt wurden.  

 


